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Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2010 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen und der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 in Bezug auf den Verkehr von 
Personen mit einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt (KOM(2009)0091 – C6-
0076/2009 – 2009/0028(COD)) 

 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat (KOM(2009)0091), 

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2, Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe a und 
Artikel 62 Absatz 3 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C6-0076/2009), 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0090), 

– gestützt auf Artikel 67 und Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe a des EG-Vertrags, gemäß 
denen es vom Rat zu diesem Vorschlag konsultiert wurde (C6-0107/2009), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die 
laufenden interinstitutionellen Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 sowie Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben a und c und 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– in Kenntnis der vom Vertreters des Rates mit Schreiben vom 24. Februar 2010 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0015/2010), 

1. legt in erster Lesung den folgenden Standpunkt fest; 

2. ist der Auffassung, dass das Verfahren 2009/0025(COD) hinfällig geworden ist, da der 
Inhalt des Kommissionsvorschlags (KOM(2009)0090) und der Berichtsentwürfe dazu 
in das Verfahren 2009/0028(COD) einbezogen wurde; 
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3.  billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und des Rates; 

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission und den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2009)0028 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. März 
2010 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen und der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 in Bezug auf 
den Verkehr von Personen mit einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und c sowie Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe a, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                              
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. März 2010. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Im Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 

14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-

Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 

Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den 

gemeinsamen Grenzen1 („Schengener Übereinkommen“) sind die Vorschriften 

für Visa für den längerfristigen Aufenthalt festgelegt, die dem Inhaber eines 

solchen Visums die Durchreise durch das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

ermöglichen. Die Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das 

Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex)2 regelt die 

Einreisevoraussetzungen für Drittstaatsangehörige. Um Drittstaatsangehörigen – 

Inhabern von nationalen Visa für den längerfristigen Aufenthalt im Hoheitsgebiet 

von Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig anwenden 

(„Schengen-Gebiet“) – den freien Personenverkehr zu erleichtern, sollten weitere 

Maßnahmen ergriffen werden. 

(2) Nach der Einreise eines Drittstaatsangehörigen in das Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats sollten Mitgliedstaaten Visa für den längerfristigen Aufenthalt 

rechtzeitig durch Aufenthaltstitel ersetzen, damit es Drittstaatsangehörigen, die sich 

aufgrund eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt rechtmäßig in einem 

Mitgliedstaat aufhalten, ermöglicht wird, während ihres Aufenthalts in andere 

Mitgliedstaaten oder bei der Rückreise in ihren Herkunftsstaat durch das 

Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten zu reisen. Immer häufiger ersetzen 

Mitgliedstaaten Visa für den längerfristigen Aufenthalt nach der Einreise von 

Drittstaatsangehörigen in ihr Hoheitsgebiet jedoch nicht oder erst mit beträchtlichen 

Verzögerungen durch Aufenthaltstitel. Für Drittstaatsangehörige, die sich aufgrund 

eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

aufhalten, hat diese rechtliche und praktische Situation erhebliche negative Folgen 

für ihren freien Personenverkehr im Schengen-Gebiet. 

                                              
1 ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19. 
2 ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1. 
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(3) Zur Überwindung der Probleme von Drittstaatsangehörigen, die sich aufgrund eines 

Visums für den längerfristigen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat aufhalten, sollte 

mit dieser Verordnung der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Aufenthaltstiteln 

und Visa für den kurzfristigen Aufenthalt, die von den den Schengen-Besitzstand 

vollständig anwendenden Mitgliedstaaten ausgestellt wurden, auf Visa für den 

längerfristigen Aufenthalt ausgedehnt werden. Ein Visum für den längerfristigen 

Aufenthalt sollte somit im Hinblick auf den freien Personenverkehr des Inhabers 

des Visums im Schengen-Gebiet die gleiche Wirkung haben wie ein 

Aufenthaltstitel. 

(4) Ein Drittstaatsangehöriger mit einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt, das 

von einem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, sollte daher für drei Monate in einem 

Zeitraum von sechs Monaten zu den gleichen Bedingungen wie Inhaber von 

Aufenthaltstiteln in andere Mitgliedstaaten reisen dürfen. Diese Verordnung berührt 

nicht die Vorschriften über die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für 

den längerfristigen Aufenthalt. 

(5) In Übereinstimmung mit der von den Mitgliedstaaten derzeit angewandten Praxis 

wird in der vorliegenden Verordnung für Mitgliedstaaten die Verpflichtung 

festgelegt, sich bei der Ausstellung von Visa für den längerfristigen Aufenthalt 

an die einheitliche Visagestaltung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1683/951 zu 

halten. 

(6) Die Vorschriften für die Konsultation des Schengener Informationssystems und 

der anderen Mitgliedstaaten im Falle einer Ausschreibung bei der Bearbeitung 

eines Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels sollten auch auf die 

Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Visa für den längerfristigen 

Aufenthalt Anwendung finden. Der freie Personenverkehr eines Inhabers eines 

Visums für den längerfristigen Aufenthalt in den anderen Mitgliedstaaten sollte 

daher für die Mitgliedstaaten kein zusätzliches Sicherheitsrisiko darstellen. 

                                                                                                                                         
 
1 ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1.
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(7) Das Schengener Übereinkommen und die Verordnung (EG) Nr. 562/2006 sollten 

entsprechend geändert werden. 

(8) Die vorliegende Verordnung zielt nicht darauf ab, die Mitgliedstaaten dazu zu 

ermutigen, keine Aufenthaltstitel auszustellen, und sollte auch nicht die 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten berühren, Aufenthaltstitel für bestimmte 

Gruppen von Drittstaatsangehörigen auszustellen, die in anderen 

Unionsinstrumenten festgelegt ist, insbesondere der Richtlinie 2005/71/EG1, der 

Richtlinie 2004/114/EG2, der Richtlinie 2004/38/EG3, der 

Richtlinie 2003/109/EG4 und der Richtlinie 2003/86/EG5. 

(9) Im Einklang mit der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in 

den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger6 

sollten Drittstaatsangehörige, die sich illegal im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats aufhalten und Inhaber eines gültigen Aufenthaltstitels oder einer 

sonstigen gültigen Aufenthaltsberechtigung eines anderen Mitgliedstaats, wie 

etwa einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt, sind, verpflichtet werden, 

sich unverzüglich in das Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats zu begeben. 

                                              
1  Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes 

Zulassungsverfahren für Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung (ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 15). 

2  Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die 
Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur 
Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder 
einem Freiwilligendienst (ABl. L 375 vom 23.12.2004, S. 12).

3  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77; 
Berichtigung im ABl. L 229 vom 29.6.2004, S. 35).

4  Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung 
der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 16 vom 23.1.2004, 
S. 44).

5  Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf 
Familienzusammenführung (ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12).

6  ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98.
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(10) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Regeln für den freien 

Personenverkehr mit einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt, auf Ebene 

der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann und daher wegen 

des Umfangs und der Wirkungen dieser Maßnahme besser auf Ebene der 

Europäischen Union zu verwirklichen ist, kann die Europäische Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(11) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. Sie sollte unter Beachtung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten in den 

Bereichen internationaler Schutz und Nichtzurückweisung angewandt werden.  

(12) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens 

zwischen dem Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem 

Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei 

der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands1 dar, die 

in den in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG des Rates vom 

17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durchführungsvorschriften zu jenem 

Übereinkommen2 genannten Bereich fallen.  

                                              
1 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
2  ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31. 
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(13) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands1 dar, die in den in 

Artikel 1 Buchstaben B und C des Beschlusses 1999/437/EG des Rates in 

Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates2 genannten 

Bereich fallen.  

(14) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der 

Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des 

Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen der Europäischen Union, 

der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 

die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel 

1 Buchstaben B und C des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 

des Beschlusses 2008/261/EG des Rates3 genannten Bereich fallen.  

                                              
1 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52.  
2 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1. 
3 ABl. L 83 vom 26.3.2008, S. 3. 
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(15) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 

über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser 

Verordnung und ist weder durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet. Da diese Verordnung den Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt 

Dänemark gemäß Artikel 4 jenes Protokolls innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem der Rat über diese Verordnung beschlossen hat, ob es diese Verordnung 

in einzelstaatliches Recht umsetzt.  

(16) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich nach dem 

Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden1, nicht beteiligt. Das Vereinigte 

Königreich beteiligt sich daher nicht an ihrer Annahme und ist weder durch diese 

gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(17)  Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands dar, an denen sich Irland nach dem Beschluss 

2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 

Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland2 

nicht beteiligt. Irland beteiligt sich daher nicht an ihrer Annahme und ist weder 

durch diese gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

                                              
1  ABl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43.  
2  ABl. L 64 vom 7.3.2002, S. 20. 
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(18)  Für Zypern stellt diese Verordnung einen auf dem Schengen-Besitzstand 

aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003 dar. 

(19) Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt im Sinne des Artikels 4 Absatz 

2 der Beitrittsakte von 2005 dar – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Das Schengener Übereinkommen wird wie folgt geändert: 

1.  Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 18 

(1) Visa für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten Dauer („Visa für den 
längerfristigen Aufenthalt“) sind innerstaatliche Visa, die von einem der 
Mitgliedstaaten gemäß seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder dem 
Unionsrecht erteilt werden. Ein solches Visum wird in Form einer einheitlichen 
Visummarke nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates* mit 
dem Buchstaben „D“ im Eintragungsfeld für die Art des Visums ausgestellt. Sie 
werden im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften des Anhangs VII der 
Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex)** 
ausgefüllt. 

(2) Visa für den längerfristigen Aufenthalt haben eine Gültigkeitsdauer von 
höchstens einem Jahr. Gestattet ein Mitgliedstaat einem Drittausländer einen 
Aufenthalt von mehr als einem Jahr, wird das Visum für einen längerfristigen 
Aufenthalt vor Ablauf seiner Gültigkeitsdauer durch einen Aufenthaltstitel 
ersetzt. 

__________________________________ 

* ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1. 

** ABl. L 243 vom 15.9.2009, S. 1.“ 
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2. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

(a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Drittausländer, die Inhaber eines gültigen, von einem der Mitgliedstaaten 
ausgestellten Aufenthaltstitels sind, können sich aufgrund dieses Dokuments 
und eines gültigen Reisedokuments bis zu drei Monate in einem Zeitraum von 
sechs Monaten frei im Hoheitsgebiet der anderen Mitgliedstaaten bewegen, 
sofern sie die in Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a, c und e der Verordnung (EG) 
Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 
über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch 
Personen (Schengener Grenzkodex)* aufgeführten Einreisevoraussetzungen 
erfüllen und nicht auf der nationalen Ausschreibungsliste des betroffenen 
Mitgliedstaats stehen. 

______________________________ 

* ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 1.“ 
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(b) Folgender Absatz wird nach Absatz 2 eingefügt: 

„(2a) Das in Absatz 1 festgelegte Recht auf freien Personenverkehr gilt auch 
für Drittausländer, die Inhaber eines von einem der Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 18 erteilten gültigen Visums für den längerfristigen Aufenthalt sind.“ 

(3) Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

(a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einen Aufenthaltstitel zu erteilen, so ruft er 
systematisch die Daten im Schengener Informationssystem ab. Beabsichtigt ein 
Mitgliedstaat, einem zur Einreiseverweigerung ausgeschriebenen 
Drittausländer einen Aufenthaltstitel zu erteilen, so konsultiert er vorab den 
ausschreibenden Mitgliedstaat und berücksichtigt dessen Interessen; der 
Aufenthaltstitel wird nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe erteilt, insbesondere 
aus humanitären Gründen oder aufgrund internationaler Verpflichtungen.  

 



 - 15 - Drucksache 210/10
 

Wird der Aufenthaltstitel erteilt, so zieht der ausschreibende Mitgliedstaat die 
Ausschreibung zurück, wobei es ihm unbenommen bleibt, den betroffenen 
Drittausländer in die nationale Ausschreibungsliste aufzunehmen." 

(b) Folgender Absatz wird nach Absatz 1 eingefügt: 

„(1a) Vor einer Ausschreibung zum Zwecke der Einreiseverweigerung im 
Sinne von Artikel 96 prüfen die Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Register 
von erteilten Visa für den längerfristigen Aufenthalt oder Aufenthaltstiteln.“ 

(c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch auf Visa für den längerfristigen 
Aufenthalt Anwendung.“. 

Artikel 2 

 

Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 562/2006 wird wie folgt geändert: 

 

(1) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Er muss im Besitz eines gültigen Visums sein, falls dies nach der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 des Rates vom 15. März 2001 zur 
Aufstellung der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim 
Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, 
sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser 
Visumpflicht befreit sind*, vorgeschrieben ist, außer wenn er Inhaber eines 
gültigen Aufenthaltstitels oder eines gültigen Visums für den längerfristigen 
Aufenthalt ist. 

_________________ 

* ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 1.“ 
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(2) Absatz 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Drittstaatsangehörigen, die nicht alle Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllen, aber Inhaber eines von einem Mitgliedstaat ausgestellten 
Aufenthaltstitels, Visums für den längerfristigen Aufenthalt oder 
Rückreisevisums oder erforderlichenfalls eines Aufenthaltstitels oder 
eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt und eines 
Rückreisevisums sind, wird die Einreise in das Hoheitsgebiet der anderen 
Mitgliedstaaten zum Zwecke der Durchreise zur Erreichung des 
Hoheitsgebiets des Mitgliedstaats gestattet, der den Aufenthaltstitel, das 
Visum für den längerfristigen Aufenthalt oder das Rückreisevisum 
ausgestellt hat, es sei denn, sie sind auf der nationalen 
Ausschreibungsliste des Mitgliedstaats, an dessen Außengrenzen sie 
einreisen wollen, mit einer Anweisung ausgeschrieben, ihnen die Einreise 
oder die Durchreise zu verweigern.” 

Artikel 3 

Diese Verordnung berührt nicht die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Aufenthaltstitel für 

Drittstaatsangehörige gemäß anderen Instrumenten der Union auszustellen. 

Artikel 4 

Die Kommission und die Mitgliedstaaten teilen den betroffenen Drittstaatsangehörigen 

diese Verordnung vollständig und ordnungsgemäß mit. 
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Artikel 5 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 5. April 2012 

einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Dem Bericht wird, soweit 

angemessen, ein Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung beigefügt. 

Artikel 6 

Diese Verordnung tritt am ...∗ in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten.  

Geschehen zu  

 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Der Präsident          Der Präsident 

 

                                              
∗  Nicht später als 5. April 2010. 
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ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

 

 
„Der Rat und das Europäische Parlament würdigen die Bedeutung eines umfassenden und 
kohärenten Systems von Regeln auf der Ebene der Europäischen Union für ein hohes 
Schutzniveau bei personenbezogenen Daten im Rahmen des Schengener 
Informationssystems (SIS) der zweiten Generation. 

 

Würde es zu weiteren, großen Verzögerungen bei der Umsetzung des SIS II kommen, die 
über 2012 hinausgehen, ersuchen das Europäische Parlament und der Rat die Kommission, 
die notwendigen Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung der betreffenden Bestimmungen 
des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vorzulegen, 
um ein Schutzniveau bei personenbezogenen Daten, die in das Schengener 
Informationssystem eingegeben werden, sicherzustellen, das den Normen gleichwertig ist, 
die für das SIS II festgelegt wurden.“ 

   

 


